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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1990

Norm

ABGB §1153 B

Rechtssatz

Soll der Arbeitnehmer weisungsgemäß Planungstätigkeiten aus Anlaß der bevorstehenden Fusion seines Arbeitgebers

mit einem anderen Unternehmen in organisatorischer Eingliederung in dieses vornehmen, verstößt dies bei einer am

Zweck der Regelung orientierten Auslegung nicht gegen den Dienstvertrag und ist auch nicht als vertragswidriges

Verleihen an ein fremdes Unternehmen anzusehen.
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